Der Ordnungsdienst der Gemeinde Ostrau informiert

Der Umgang mit pflanzlichen Abfällen und das Abbrennen offener Feuer

Wichtige Hinweise zur Verbrennung von pflanzlichen Abfällen bzw. das Abrennen offener Feuer.
 Entsprechend der Sächsischen Pflanzenabfallverordnung (PflanzAbfV) vom 25.09.1994 erfolgt die Entsorgung pflanzlicher Abfälle grundsätzlich 

· durch Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen, Untergraben, Unterpflügen oder
Kompostieren auf dem Grundstück, auf dem sie anfallen,

über die Biotonne oder Annahmestellen für Garten- und Grünschnittabfälle bzw. Entsorgungsunternehmen und Containerdienste. Die Adressen finden Sie u.a. im jeweilig, gültigen Abfallkalender des Landkreises Mittelsachsen.


Wer sich für die Eigenkompostierung von biologisch abbaubaren Abfällen entschieden hat, ist die Verpflichtung zur Verwertung aller kompostierfähigen Abfälle eingegangen und sollte die Gartenabfälle nicht durch Verbrennen beseitigen. 

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Landratsamtes Mittelsachsen, Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft, Ref. Abfallrecht und Bodenschutz, zur Verfügung. 
Hauptsitz Freiberg: Leipziger Straße 4, 09599 Freiberg, Tel. 03731/799-4027
Außenstelle. Döbeln: Straße des Friedens 20, 04720 Döbeln, Tel. 03431/74-1440 o. -1488.

Mittelsachsenkurier vom 31.03.2010 (siehe S. 2)
Nur wer nicht in der Lage ist die pflanzlichen Abfälle aus nicht gewerblich genutzten Gartengrundstücken in der genannten Form zu verwerten oder zu entsorgen kann diese entsprechend der Pflanzenabfallverordnung ausnahmsweise verbrennen

Dabei ist folgendes zu beachten:

1. Durch das Verbrennen dürfen keine Gefahren oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft eintreten, insbesondere nicht durch Rauchentwicklung oder Funkenflug.

2. Zum Anzünden oder zur Unterstützung des Feuers dürfen keine anderen Stoffe, insbesondere keine häuslichen Abfälle, Mineralölprodukte oder beschichtete oder mit Schutzmitteln behandelte Hölzer benutzt werden.

3. Das Verbrennen ist vom 01. bis 30. April und vom 01. Oktober bis 31. Oktober, werktags in der Zeit zwischen 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, höchstens während zwei Stunden täglich zulässig.

4. Es müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden:
a) 1,5 km von Flugplätzen,
b) 200 m von Autobahnen,
c) 100 m von Bundes-, Land- und Kreisstraßen, Lagern mit brennbaren
Flüssigkeiten oder mit Druckgasen sowie Betrieben, in denen
explosionsgefährliche oder brennbare Stoffe hergestellt, verarbeitet oder
gelagert werden.
5. Die Pflanzenabfälle sind erst direkt vor dem Verbrennen aufzuschichten oder umzusetzen. Aufgefundene Tiere sind in einen neuen sicheren Unterschlupf zu bringen. 
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Zu beachten ist in jedem Falle, dass bei einer starken Rauchentwicklung auch mal schnell die Feuerwehr vor der Tür stehen kann; dies wird dann teuer!!!
Eine Anzeige zu den beabsichtigten Verbrennungen laut Pflanzenabfallverordnung ist beim Ordnungsamt nicht erforderlich.
Die Verbrennung sollte jedoch so erfolgen, dass Unstimmigkeiten in der Nachbarschaft möglichst vermieden werden. Sollten andere Abfälle als pflanzliche verbrannt werden, so stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße geahndet werden.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Ordnungsdienst.
Abbrennen offener Feuer (Lager- und Brauchtumsfeuer)

Hierzu benötigen Sie eine Ausnahmegenehmigung des Ordnungsdienstes der Gemeinde Ostrau. Die Erteilung einer Erlaubnis, ein Brauchtums - oder Traditionsfeuer abzubrennen ist mit Auflagen verbunden; welche in einem Merkblatt aufgelistet sind.

Die Antragsformulare sind auf der Internetseite der Gemeinde Ostrau eingestellt und können auch per mail zugesandt werden.

Bestandteil der Genehmigung ist in jedem Falle eine Information an die FFW Ostrau über Ort, Datum und Zeitpunkt des Feuers, so dass eine irrtümliche Alarmierung der FFW weitestgehend ausgeschlossen ist.

Wir weisen extra daraufhin, dass eine telefonische oder sonstige Information an die Gemeindefeuerwehr Ostrau nicht ausreichend ist.

Anzumerken ist noch, dass unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse (Waldbrandgefahrenstufen!) die Genehmigung vom Ordnungsdienst zurück genommen werden kann.
Die Erteilung der Genehmigung ist gebührenpflichtig; an Kosten sind 5,00 Euro festgesetzt.
 Bürgerservice:

Auf der Internetseite der Gemeinde Ostrau ist ein Formblatt für die Beantragung von Lagerfeuern und Feuerwerken eingestellt, dieses Blatt kann ausgefüllt und an die unten stehende e-mail Adresse gesandt werden.

Die Genehmigung geht dann ebenfalls per mail zurück, Sie sparen Kosten und Zeit.
D. Dunkel

Ordnungsdienst 

Gemeinde Ostrau
Tel.:
034324 209205

Fax:
034324 209106

e-mail:
dietmar.dunkel@gemeinde-ostrau.de
